
334 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

15. 12. 1966 

, Regierungsvorlage 

VERtRAG SZERZÖDES 
zwischen der Republik Österreich und der az Osztrak Közcirsasag es a Magyar Nep-
Ungarischen Volksrepublik über Nachlaß- közcirsasag között a hagyateki ügyekrLSI 

angelegenheiten 

Der Bundespräsident der Republik österreich 
und der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepu
blik, von dem Wunsche geleitet, eine Regelung 
über Nachlaßangelegenheiten zwischen den bei
den Staaten zu treffen, !rind übereingekommen, 
einen Vertrag über Nachlaßangelegenheiten ab
zuschLießen, und haben zu diesem Zweck zu 
ihren Bevollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik österreich: 

Herrn Dr. Bruno Kr eis k y, Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten, 
Herrn Dr. Chr.istian B rod a, Bundesminister 
für Justiz, . 

Der Präsidialrat der Ungarischen Volksrepu
blik: 
Herrn Außenminister Janos Pet e r, 

Az Osztnik Köztarsasag Szövetsegi Elnöke 
es a Magyar Nepköztarsasag Elnöki Tanacsa 
att61 az 6hajt61 vezetve, hogy a ket allam között 
a hagyateki ügyeket szabalyozzak, megegyeztek 
abban, hogy a hagyateki ügyekröl szerzödest 
kötnt:k eS e celb6l meghatalmazottaikka kine
veztek: 

az Osztrak Köztarsasag Szövetsegi Elnöke: 

Dr. Bruno Kreisky külügyminisztert, 

Dr. Christian Broda igazsagügyminisztert, 

a Magyar Nepköztarsasag Elnöki Tanacsa: 

Peter Janos külügyminisztert, 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger akik j6 es kellä alakban talalt meghatalmazasaik 
Form befundenen Vollmachten folgendes ver- kieserelese utan az alabbiakban allapodtak meg: 
einbart haben: 

1. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Anwendungsbereich 

Dieser Vertrag gilt für die Behandlung der 
Nachlässe österreichischer Staatsbürger, die in 
der Ungarischen Volksrepublik ihren letzten 
Wohnsitz gehabt oder dort Vermögen hinter
lassen haben, und der Nachlässe ungarischer 
Staatsbürger, die in .der Republik österreich 
ihren letzten Wohnsitz gehabt oder dort Ver
mögen hinterlassen haben. 

1. RESZ 

Altalanos rendelkezesek 

1. cikk 

A szerzödes hatalya 

E szerzödes hatalya kiterjed azoknak . az 
osztrak allampolgaroknak a hagyateki ügyeire, 
akiknek a Magyar Nepköztarsasagban volt utols6 
lak6helyük, vagy ott vagyont hagytak hatra es 
azoknak a magyar allampolgaroknak a hagyateki 
ügyeire, akiknek utols6 lak6helyük az Osztrak 
Köztarsasagban volt, vagy ott vagyont hagytak 
hatra. . 
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2 334 der Beilagen 

Artikel 2 

Ungarische öffentlich-e Notare 

Die Bestimmungen der folgenden Artikel, die 
sich auf die Gerichte der Vertragsstaaten bezie
hen, sind auch auf die öffentlichen Notare der 
Ungarischen Volksrepublik, soweit diese mit 
Nachlaßsachen befaßt sind, anzuwenden. 

Artikel 3 

Erbrechtliche Gleichstellung 

(1) Die Staatsbürger des einen Vertragsstaates 
dürfen im anderen in dem Rechte, letztwillige 
Verfügungen zu treffen, Erbverträge und Ver
träge über Schenkungen auf den Todesfall zu 
schließen oder von Todes wegen Vermögen zu 
erwerben, nicht schlechter gestellt werden als 
die Staatsbürger dieses Vertragsstaates. 

(2) Unter letztwilligen Verfügungen im Sinne 
dieses V-ertrages sind Erbeinsetzungen und Ver
mächtnisanordnungen zu verstehen, unter dem 
Erwerb von Todes wegen der Erwerb im Erb
weg, auf Grund einer Vermächtnisanordnung 
oder des Pflichtteilsrechts. 

Artikel 4 

Te s t i e r f ä h i g k e i t; F 0 r m let z t w i 1-
liger Verfügungen 

(1) Die Fähigkeit, letztwillige Verfügungen zu 
treffen, und WiUensmängel bei letztwill~gen 
Verfügungen sind nach dem Rechte des Ver
tragsstaates zu beurteilen, dessen Staatsbürger 
der Erblass'er im Zeitpunkt der letztwilligen 
Verfügung gewesen ist. 

(2) Nach dem im Ahsatz 1 bezeichneten 
Rechte sind auch die Zulässigkeit der Art und 
des Inhaloes einer letztwilligen Verfügung zu 
beurteilen; hat jedoch ein Staatsbürger des einen 
Vertragsstaates eine Verfügung nach dem 
R!ech te des anderen V ertragsstaates getroffen, so 
ist hinsichtlidI des auf dessen Gebiet befind,
lichen Nachlasses dieses Recht maßgebend. 

(3) Hinsichtlich der Form ist eine letztwillige 
Verfügung eines Staatsbürgers eines der Ver
tragsstaaten in beiden Vertragsstaaten gültig, 
wenn sie entweder 

a) dem Rechte des Staates entspricht, in dem 
sie getroffen worden ist, oder 

b) dem Rechte des Vertragsstaates, dessen 
Staa;tsbürger der Erblasser im Zeitpunkt 
der letztwillig,en Verfügung oder seines 
Todes gewesen ist, oder des, Staates e,nt
spricht, in dem er in einem dieser Zeit
punkte seinen Wohnsitz oder seinen ge
wi:\hnlidren Aufenthalt gehabt hat; die 
Frage; ob der Erblasser an einem be
stimmten Ort seinen Wohnsitz gehabth;tt, 
w.ird nach deIll an diesem Ort gelten<ten 
Rechte beurteilt. 

2. cikk 

Magyar közjegyzök 

Az alabbi cikkeknek a Szerzödö Allamok 
bir6sagaira vonatkoz6 rendelkezeseit a Magyar 
Nepköztarsasag közjegyzöire is alkalmazni keIl, 
amennyib~n ezek hagyateki ügyekben jarnak el. 

3. cikk 

Azonos jogallas öröklesi ügyekben 

(1) Az egyik Szerzödö Allam polgarai a masik 
Szerzödö Allamban a vegrendelkezesre, az örökIesi 
szerzödesek es a halal esetere sz616 ajandekozasi 
szerzödesek kötesere vagy halal folytan törtenö 
vagyonszerzesre iranyul6 jogok teren nem kerül
hetnek hatranyosabb helyzetbe, mint ez ut6bbi 
Szerzödö Allam polgarai. 

(2) E Szerzödes ertelmeben vegrendeleten 
örökösnevezest es hagyomanyrendelest, halal 
folytan törtenö szerzesen pedig örökles, hagyo
manyrendeles, vagy köteles reszre jogosultsag 
alapjan val6 szerzest keIl erteni. 

4. cikk 

Vegrendelkezesi kepesseg; a vegrendelet 
alakisagai 

(1) Avegrendelkezesi kepesseget, valamint 
a vegrendelkezeskor fennallott akarathianyt annak 
a Szerzödö Allamnak a joga szerint kell elbiralni, 
amelynek az örökhagy6 a vegrendelkezes idö
pontjaban allampolgara volt. 

(2) Az (1) bekezdesben megjelölt jog szerint 
kell elbiralni, hogy milyen fajtaju es tartalmu 
vegrendeletet lehet kesziteni; ha azonban az 
egyik Szerzödö Allam polgara a masik Szerzödö 
Allam joga szerint vegrendelkezett, ez ut6bbi 
alJam területen levö hagYjatek tekinteteben ennek 
az allamnak a joga iranyad6. 

(3) Az egyik Szerzödö Allam polg~ra altal 
tett vegrendelet mindket Szerzödö Allamban 
alakilag ervenyes, ha, megfelel 

a) ama allam joganak, amelyben keszitettek, 
vagy , 

b) ama Szerzödö Allam joganak, amelynek az 
örökhagy6 a vegrendelkezes vagy hahila 
idöpontjaban allampolgara volt vagy ama 
allam joganak, amelyben az örökhagy6nak 
az emlitett idöpontok valamelyikehen lak6-
helye, vagy szokisos tart6zkodasi helyevolt; 
azt a kerdest, hogy az örökhagyonak adott 
helyen volt-e, a lak6helye, aZ e helyen 

'hjitalyos: jQg szerint kell elbiralni. 
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334 der Beilagen 3 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für den 
Widerruf einer letztwilligen Verfügung. 

(4) Az (1)- (3) bekezdes avegrendelet visszavo
nasara is vonatkozik. 

(5) Die Absätze 1 und 2 sind auf Erbverträge, (5) Az (1) es (2) bekezdest az öröklesi szerzö
und auf Schenkungen auf den Todesfall sinn-' desre es a hal:i1 esetere sz610 ajandekozasra 1s 
gemäß anzuwenden. ertelemszerüen alkalmazni kell. 

Artikel 5 5. cikk 

Zu S t ä n d i g k e i t zur Ab h a n d 1 u n g Joghat6sag ingatlanra vonatkoz6 hagya-
unbeweglichen Vermögens teki eljads lefolytatasara 

Die Abhandlung des unbeweglich'en Vermö- Ingatlan tekinteteben a hagyateki eljaras lefoly-
gens steht den Gerichten des Vertragsstaates zu, tatasara annak a Szerzödö Allamnak a birosaga 
auf dessen Gebiet dies·es Vermögen gelegen ist. jogosult, amelynekterületen az ingatlan fekszik. 

Artikel 6 

Zuständigkeit zur Abhandlung 
beweglichen Vermögens 

(1) Die Abhandlung des in den Vertrags
staaten gelegenen beweglichen Vermögens steht 
den Gerichten des Vertragsstaates zu, dessen 
Staatsbürger der Erblasser im Zeitpunkt seines 
Todes. gewe~en ist. 

(2) Die Abhandlung stieht jedoc."I den Ge
richten des Vertragsstaates, in dem der Erb
lasser zuletzt seinen Wohnsitz gehabt hat, zu, 

a) wenn ·ein Erbe, ein Noterbe oder ein Ver
mächtnisnehmer, der seinen Wohnsitz in 
demselbenVertragsstaat wie der Erblasser 
im Zeitpunkt seines Todes oder in ein'em 
dritten Staat hat, innerhalb von sechs 
Monaten nach dem Tode des Erblassers 
die Abhandlung in diesem Vertragsstaat 
beantragt und 

b) wenn sich kein anderer Erbe, Noterbe 
oder Vermächtnisnehmer innerhalb von 
drei Monaten nach gehöriger Verständi
gung durch das Gericht geg·en die Ab
handlung in diesem Vertragsstaat aus
spricht. 

(3) Den Gerichten des Vertragsstaates, in dem 
der Erblas~er zuletzt seinen Wohnsitz gehabt 
hat, steht die' Abhandlung auch dann zu, wenn 
jeder der Vertragsstaaten' den Erblasser im Zeit
punkt seines Todes als seinen Staatsbürger an
gesehen hat. 

Artikel 7 

Zuständ.igkeit in Nachla·ßstrei
tigkeiten 

Die Entscheidung über streitige Erb-, Pflicht
teils- oder Vermächtiüsansprüche' hinsichtlich 
des Nachlasses eines Staatsbürgers eines der Ver
tragsstaaten steht den Gerichten des Vertrags-

6. cikk 

Joghatosag ing6sagra vonatkozo hagya
teki eljads lefolytatasüa 

(1) A Szerzödö Allamok területen levö ing6-
sagok tekinteteben a hagyateki eljaras lefoly
tatasara annak a Szerzödö Allamnak a birosaga 
jogosult, amelynek az örökhagyohal:ilakor 
allampolgara volt. 

(2) A hagyateki eljaras lefolytatasara azonban 
annak a Szerzödö Allamnak a bir6saga jogosult, 
amelynek területen az örökhagy6nak utoJs6 
lakohelye volt, ha 

a) b:irmelyik örökös, kötelesreszre jogosult, 
vagy hagyomanyos - akinek lakohelye 
ugyanabban a Szerzödö Allamban van, 
mint az örökhagyonak halala idöpontjaban 
volt, vagy harmadik allamban van ~ az 
örökhagy6 halalatol szamitott hat h6napon 
belül a hagyateki eljaras lefolytatasat ebben 
a Szerzödö Allamban keri es 

b) mas örökös, kötelesreszre jogosult, vagy 
hagyomanyos -- a' birosagtol kapott kellö 
ertesitestöl szamitott harom h6napon be1ül -
nem eme1 kifogast az ellen, hogy a hagyateki 
eljarast ebben a Szerzödö Allamban foly
tassak le. 

(3) A hagyateki eljaras lefolytatasara akkor is 
annak a Szerzödö Allamnak birosaga jogosult, 
ame1ynek területen az örökhagyo utolso lako
helye volt, ha az örökhagyot halalanak idöpont
jaban mindket Szerz6dö Allam sajat allampol
garanak tekintette. . 

7. cikk 

Joghatosag örök!esi perekben 

Az egyik SzerzödÖ Allam poJgaranak hagya
tekira vonatkozo vitas· öröklesi, kötelesresz 
es hagyomany iranti igenyekelbiralasara ama 
Szerzödö Allam birosaganak van joghatosaga. 
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4 334 der Beilagen 

staates zu, die auf Grund des Artikels 5 oder 
des Artikels 6 zur" Abhandlung berufen sind, 
sofern die Klage vor BeendigUng der Abhand
lung angebracht worden ist. 

Artikel 8 

Anzuwenden·des Recht 

(1) Wird gemäß Artikel 5 oder Artikel 6 
Absatz 2 Vermögen eines Staatsbürgers des 
einen Vertragsstaates im anderen Vertragsstaat 
abgehandelt oder wird in solchen Fällen .in 
diesem Vertragsstaatein im Artikel 7 bezeichne
tes Verfahr·en durchgeführt, so sind di.e Fragen., 
welche Personen als g,esetzliche Erben berufen 
sind, welche ErbteiI.e ihnen zukommen, ob und 
in welcher Höhe ein Pflichtteil gebührt, nach 
dem. R'echte des Vertragsstaates zu beurteilen, 
dem der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes 
angehört hat. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für das gesetzliche 
Nachfolgerecht des Staates in Vermögenswerte 
Verstorbener. 

Artikel 9 

S ich e r s tell u n ß von N ach laß v e r
mögen 

Befindet sich in einem der Vertragsstaaten 
NachlaßV'ermögen dnes Staatsbürgers des ande
ren Vertragsstaates, so haben die Gerjchte nach 
dem für sie geltenden Rechte die ZUr Sicherung 
und zweckmäßigen Verwaltung ·des Nachlaß
vermögens, zur Vermeidung seiner Verringe
rung oder eines drohenden Nachteils notwendi-
gen Verfügungen zu treffen. ' 

2. ABSCHNITT 

Anerkennung und Vollstreckung von gericht
lichen Entscheidungen und Vergleichen 

Artikel 10 

Anerkennung und Vollstreckung 
von ger ich t1 ich e n E n t s ehe ,i d u n

gen 

(1) Entscheidungen der Gerichte eines der 
Vertragsstaaten in Nachlaßsachen sind imande
ren Vertragsstaat anzuerkennen und zu voll
strecken, wenn sie folgenden Voraussetzungen 
entsprechen: 

a) die Gerichte des Vertragsstaates, in dem 
die Entscheidung gefällt worden ist, 
müssen nach den BestJimmungen der Arti
kel 5, 6 oder 7 zustän&g gewesen sein; 

b) die Entscheidung muß in Rechtskraft ,er
wachsen und, wenn ihre Vollstreckung 
v·erlangt wird, vollstreckbar geworden 
sein; 

, 
amely az 5. vagy 6~ cikk alapjan a hagyateki 
eljaras lefolytatasara jogosult, felteve, hogy a 
keresetet a hagyateki eljaras befejezese dött 
inditottak meg. 

8. cikk 

Alkalmazando j og 

(1) Ha az egyik Szerzödö Allam polgaranak 
hagyateka tekinteteben az eljar3.st az 5. cikk vagy 
a 6. cikk (2) bekezdese ertelmeben a masik 
Szerzödö Allamban folytatjak le, vagy ha az 
emlitett esetekben a 7. cikkben megjelölt elja
rasra ebben a Szerzödö Allamban kerül sor, 
azt a kerdest, hogy kik tekintendök törvenyes 
örökösöknek, mHyen örökresz illeti meg öket, 
hogy jar-e kötelesresz es milyen mertekben, 
annak a Szerzödö Allamnak a joga szerint keIl 
elbiralni, amelynek az örökhagyo halalakor 
allampolgara volt. 

(2) Az (1) bekezdes nem vonatkozik az elhalt 
vagyonaban az allam javara a törveny erejenel 
fogva bekövetkezö jogutodlasra. 

9. cikk 

A hagyateki vagyon biztositasa 

Ha az egyik Szerzödö Allamban a masik 
Szerzödö Allam polgara utan hagyateki vagyon 
maradt, a birosag a sajat allamanak joga szerint 
köteles a hagyateki vagyon biztositasa es celszerü 
kezelese, csökkenesenek vagy egyeb fenyegetö 
hatraanyoknak e1kerülese erdekeben a szükseges 
intezkedeseket megtenni. 

2. RESZ 

Bir6sägi hatarozatok es egyezsegek elismerese 
es vegrehajtasa 

10. cikk 

Bir6sagi hatarozatok elismerese es vegre
hajtasa 

(1) Az egyik Szerzödö Allam birosaganak 
hagyateki ügyekben hozott hatarozatait a masik 
SzerzödöAllamban e1 kell ismerni esvegre 
kell hajtani, ha az alabbi fe1teteleknek meg
felelne~: 

a) a Szerzödö Allam birosaganak, amely a 
hatarozatot hozta, az 5., 6. vagy 7. cikk 
erte1meben megvolt a joghatosaga; 

b) a hatarozat jogeröre emelkedett es a vegre
hajtas keresekor vegrehajthato volt; 
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334 der Beilagen 5 

c) den Beteiligten muß das rechtliche Gehör 
gewährt worden sein, insbesondere müssen 
Siie . entsprechend vertreten gewesen oder 
als säumig behandelt worden sein; diese 
Voraussetzung wird als nicht erfüllt an
gesehen, wenn im Falle einer Entsch,ei
dung, die in Abwesenheit oder ohne An
hörung eines BeteiLigten gefällt worden 
ist, dieser dem Gericht, bei dem die Ent
scheidung geltend gemacht wird, beweist, 
daß er von dem Verfahren tatsächlich 
nicht zeitgerecht Kenntnis erhalten haben 
konnte, um 9idl daran zu beteilig.en. 

(2) Du: Anerkennung oder die Vollstreckung 
einer Entscheidung ist auch bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des Absatzes ,1 zu versagen, 

a) wenn die Entscheidung die Grundsätze 
der Gesetzgebung des Vertragsstaates, in 
dem sie geltend gemacht wird, verletzt; 
oder 

b) wenn die Entscheidung nicht auf die 
Rechtsvorschriften gegründet worden ist, 
die nach diesem Vertrag anzuwenden ge
wesen wären; diese Bestimmung steht je
doch der Anerkennung oder der Voll
streckung nicht entg'egen, wenn die Ent
scheidung auch. bei Anwendung der nach 
diesem Vertrag maßgebenden Rechtsvor
schriften gerechtfertigt wäre. 

Artikel 11 

Vollstreckung von Vergleichen 

In Nachlaßsachen vor den Gerichten eines der 
Vertrags staaten geschlossen~ Vergleiche sind im 
anderen Vertragsstaat zu vollstrecken, wenn sie 
den im Artikel 10 vorgesehenen Voraussetzun
gen, soweit diese auf V.ergleiche anwendbar sind, 
entsprechen. 

Artikel U 

Vorzulegende Urkunden 

(1) Eine Partei, die sich in einem Vertragsstaat 
auf eine im anderen Vertragsstaat gefällte Ent
scheidung zum Zwecke ihr.er Anerkennung oder 
Vollstreckung beruft, hat vorzulegen: 

a) eine Ausfertigung der Entscheidung samt 
Begründung, sofern eine solche nach dem 
Rechte des Vertragsstaates, in dem die Ent
scheidung ergangen ist, erforderlich ist; 
falls nach diesem Rechte keine Begründung 
erforderlich ist, eine hierüber ausgestellte 
Bestätigung des Gerichtes, das.die Entschei
dung gefällt hat; 

b) eine Bestätigung der Rechtskraft der Ent
scheidung und, soweit die Vollstreckung 
beantragt wird, ihrer Vollstreckbarkeit; 

c) az erdekeltek szabalyszerü meghallgatasa
ra m6dot adtak, igy különösen megfelelö 
kepviseletüket biztositottak vagy mulasz
t6nak minösültek; ezek a feitetelek nem 
tekinthetök meglevönek az olyan hatarozat 
eseteben, amelyet valamely erdekelt tavol
leteben vagy meghallgatasa nelkül hoztak, 
ha ez annal a bir6sagnal, amelynel a hataroza
tot ervenyesitik, igazolja, hogy az eljaras
r61 val6ban nem szerezhetett olyan idöben 
tudomast, hogy abban resztvehetett volna. 

(2) A hatarozat elismereset vagy· vegrehajtasat 
az (1) bekewesben emIitett feltetelek megleteben 
is meg kell tagadni, ha 

a) a hatarozat ama Szerzödö Allam jogrend
szerenek alapelveit serti, amelyben a ha taroza
tot ervenyesitik, vagy 

b) a hatarozatot nem azokra a jogszabalyokra 
alapitottak, amelyeket e Szerzödes szerint 
alkalmazni kellett volna; ez a rendelkezes 
azonban nem gatolja az elismerest vagy 
a vegrehajtast, ha a hatarozat e Szerzödes 
szerint iranyad6 jogszabilyoknak is meg
felelne. 

11. cikk 

Egyezsegek vegrehajtasa 

Az egyik Szerzödö Allam bir6saga elött 
hagyateki üßyekben kötött ~gyezsegeket a masik 
Szerzödö Allamban vegre keIl hajtani, ha a 
10. cikkben emlitett felteteleknek - amennyiben 
azok az egyezsegekre is alkalmazhat6k - meg
felelnek. 

12. cikk 

Csatoland6 okiratok 

(1) Annak a felnek, aki az egyik Szerzödö 
AIlamban a masik Szerzödö AIlamban hozott 
hatarozat elismereset vagy vegrel)ajtasat keri, az 
alabbiakat keIl becsatolnia: 

a) a hatarozat kiadmanyat, es pedig indoko
lassal ellatva, amennyiben annak a Szerzödö 
Allamnak joga, ame1yben a hatarozatot 
hoztak, az indokolast megkivanja; ha e 
jog szerint indokolas nem szükseges, a 
hatarozatot hoz6 bir6sag erröl szo16 igazo
lasat; 

b) a hatarozat jogerejenek es - ha vegrehaj
tast is kernek - a vegrehajthatosag igazo
!asat; 
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6 334 der Beilagen 

c) sofern sich die unterlegene Partei auf das 
Verfahren nicht eingelassen hat, einen 
Nachweis darüber, daß die das 'Verfahren 
einleitende Ladung oder Verfügung dieser 
Partei zugestellt worden ist; dieser Nach
weis ist durch eine beglaubigte Abschrift 
der Zustellungsurkunde oder durch eine 
gerichtliche Bescheinigung ÜbeT Art und 
Zeit der Zustellung zu erbringen; und 

d) eine gemäß den Vorschriften des Vertrages 
zwischen der Republik 'österreiQ~ und der 
Ungarischen Volksrepublik über wechsel
seitigen Verkehr in bürgerlichen Rechts
sachen und über Urkundenwesen vom 
9. April 1965 entsprechend beglaubigte 
übersetzungen der in den Buchstaben a 
und b sowie gegebenenfalls auch der im 
Buchstaben c angeführten Urkunden. 

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß, wenn die Voll
streckung auf Grund eines Vergleiches beantragt 

"'Wird. 

Artikel 13 

Hilfsweise Zuständigkeit 

Die Bestimmungen der Artikel 5, 6 und 7 
schließen die Zuständigkeit der Gerichte des ande
ren Vertragsstaates dann nicht aus, we'nn die An
erkennung oder die Vollstreckung einer Entschei
dung durch eine in Rechtskraft erwachsene Ent
scheidung abgelehnt worden ist. 

Artikel 14 

Verfahren 

Das Verfahren zur Anerkennung oder zur 
Vollstreckung von gerichtlichen Entscheidungen 
oder zur Vollstreckung von Vergleichen richtet 
sich nach dem Rechte des Vertragsstaates, in dem 
die Entscheidung oder der Vergleich geltend ge
macht wird. 

3. ABSCHNITT 

Schlußbestimmungen 

Artikel 15 

Die Bestimmungen dieses Vertrages sind nur 
anzuwenden, wenn der Erblasser nach dem In
krafttreten dieses Vertrages gestorben ist. 

Artikel 16 

(1) Dieser Vertrag schließt nicht aus, daß eine 
im Gebiet eines der Vertragsstaaten gefällte Ent
scheidung, auf die dieser Vertrag nicht anwendbar 
ist, im anderen Vertragsstaat auf Grund der in 
diesem. geltenden Rechtsvorschriften anerkannt 
und vollstreckt wird. 

c) ha a pervesztes tel az eljarasba nembocsat
kozott, annak igazolasat, hogy az . eljaras 
meginditasara vonatkozo idezest vagy veg
zest neki kezbesitettek; ezt a kezbesitesi 
tertiveveny hiteles masolataval vagy a 
kezbesites modjarol es idejerol szolo biroi 
igazolassal keIl bizonyitani es 

d) az a) es b) pontban, valamint megfelelo 
esetben a c) pontban emlitett okiratoknak 
az Osztrak Köztarsasag es a Magyar Nep
köztarsasag között a kölcsönös polgari 
jogsegelyforgalomrol es okiratokr61 1965. 
evi aprilis ho 9. napjan kelt szerzodesben 
eloirt hiteles forditasat. 

(2) Az (1) bekezdest ertelemszerüen alkalmazni 
keIl akkor is, ha a vegrehajtast egyezseg alapjan 
kerik. 

13. cikk 

Kisegito joghat6sag 

Az 5., ,6. es 7. cikk rendelkezesei a masik Szer
zodo Allam birosaganak joghatosagat nem zarjak 
ki akkor, ha a hatarozat elismereset vagy vegre
hajtasat jogeros hatarozattal elutasitottak. 

14. cikk 

Eljaras 

A birosagi hatarozat elismeresere es vegrehaj
tasara vagy az egyezseg vegrehajtasara iranyulo 
eljarast annak a Szerzödö Allamnak a joga 
szerint keIl lefolytatni, amelyben a hatarozatot 
vagy az egyezseget ervenyesitik. 

3. RESZ 

Zär6 rendelkezesek 

15. cikk 

E Szerzodes rendelkezeseit csak akkor keIl 
alkalmazni,ha az' örökhagyo e Szerzödes hataly
balepese utan halt meg. 

16. cikk 

(1) E S~erzödes nem zarja ki, hogy aZ egyik 
Szerzödo Allam területen hozott olyan hataroza
tot, . amelyre e Szerzodes nem alkalmazhato, 
a masik Szerzodo Allamban az ott hatalyos 
jogszabalyoknak megfelelOen elismerjek 65 vegre-
hajtsak. . 
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(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Voll
streckung von Vergleichen. 

Artikel 17 

Dieser Vertrag berührt nicht die Bestimmungen 
anderer Verträge, die einen oder beide der Ver
tragsstaaten im Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Vertrages binden. 

Artikel 18 

(2) Az (1) bekezdes ertelemszerüen vonatkozik 
az egyezsegek vegrehajtasara iso 

17. cikk 

E Szerzödes nem erinti azoknak az egyeb 
szerzödeseknek rendelkezeseit, amelyek e Szer
zödes hatalybalepesenek idöpontjiban az egyik 
vagy mindket Szerzödö Allamot kötelezik. 

18. cikk 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die E Szerzödest meg kell erösiteni. A megerüsitü 
Ratifikationsurkunden sind in Budapest aus zu- okiratokat Budapesten kell kicserelni. 
tauschen. 

Artikel 19 

(1) Dieser Vertrag tritt 60 Tage nach dem Aus
tausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

(2) Der Vertrag ist für die Dauer von fünf 
Jahren abgeschlossen und bleibt weiter in Kraft, 
sofern nicht einer der Vertragsstaaten ein Jahr 
vor Ablauf der fünf Jahre dem anderen Vertrags
staat mitteilt, daß er den Vertrag aufkündige. 

(3) Wurde der Vertrag nicht gemäß Absatz 2 
gekündigt, so bleibt er auf unbestimmte Zeit in 
Kraft, sofern nicht einer der Vertragsstaaten dem 
anderen Vertragsstaat mitteilt, daß er den Ver
frag aufkündige; in diesem Falle bleibt er noch 
ein Jahr nach Aufkündigung in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten 
der beiden Vertragsstaatendiesen Vertrag unter
zeichnet und mit Siegeln versehen. 

Geschehen zu Wien, am 9. April 1965, in zwei 
Ausfertigungen, jede in deutscher und ungarischer 
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise 
authentisch sind. 

Für die Republik 
österreich: 

Kreisky rn. p. 
Broda rn.p. 

Für die Ungarische 
Volksrepublik: 

Peter rn.p. 

19. cikk 

(1) Ez a Szerzüdes a megerüsitü okiratok 
kicsere1eset követühatvan nap elteltevel· lep 
hatalyba. 

(2) A Szerzödest öt evi idötartamra kötöttek 
es tovibbra is hatalyban marad, amennyiben 
az egyik Szerzödö Allam az öt ev eltelte elött 
egy evvel nem közli a misik Szerzüdü Allammal, 
hogy a Szerzödest felmondja. 

(3) Ha a Szerzödest a (2) bekezdes szerint nem 
mondjak fel, az hatarozatlan ideig hatalyban 
marad, amennyiben az egyik· Szerzüdü Allam 
a masik Szerzödö AHammal nem közli, hogy a· 
Szerzüdest felmondja; ez esetben a Szerzödes 
a felmondas utan meg egy evig hatalyban marad. 

Ennek hiteleül a ket Szerzüdü Allam meg
hatalmazottja a Szerzödest alairta es pecsettd 
eHatta. 

Keszült Becsben, az 1965. evi aprilis h6 9. 
napjin, ket pe1danyban, mindkettö nemet es 
magyar nyelven; mindket szöveg egyarant 
hiteles. 

Az Üsztrak Köztarsasag 
neveben: 

-
Kreisky m. p. 
Broda m. p. 

A Magyar Nepköztarsasag 
neveben: 

Peter m. p. 
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334 der Beilagen 9 

Erläuternde Bemerkungen, 

Allgemeiner i eil 

Die internationale Zuständigkeit zur Regelung 
von Nachlaßangelegenheiten zwischen der Repu
blik österreich und Ungarn war bis zum 13. März 
1938 durch § 8 des Erlasses vom 1. Oktober 1931, 
JAB!. Nr. 26, über den Rechtshilfeverkehr mit 

satz 2 Außerstreitgesetz in der Fassung des Ge
setzes vom 21. Dezember 1923, BGBl. Nr. 636, 
wurde jedoch weiterhin als gegeben angenommen 
(siehe Rechtshilfeerlaß Ziv. vom 29. Oktober 
1951, JAB!. Nr. 12, Anhang I Abschnitt B 21 
Ungarn 11 Ziffer 6). 

dem Königreich Ungarn geregelt. Dieser Erlaß, Anläßlich der Fortsetzung der Verhandlun
der nur eine rein innerstaatliche Norm darstellte, gen über einen Rechtshilfevertrag mit Ungarn 
beruhte zum Teil auf paI"tikulär;em völkerrecht- I im Dezember 1964 wurde von ungarischer Seite 
lichem Gewohnheitsrecht zwischen österreich und auch Interesse am Abschluß eines Vertrages ge
Ungarn, zum Teil auf Ressort- oder yerwaltungs- äußert, mit dem rechtliche Fragen im Zusammen
übereinkommen, die zwischen 1918 und 1938 in hang mit Verlassenschaftsabhandlungen geregelt 
Form von Notenwechseln geschlossen worden werden sollen, und ein Entwurf hierüber vorge
waren. legt. Auf Grund eines hiezu von österreichischer 

Mitte 1946 wurde ein österreichischer Entwurf 
eines umfassenden Rechtshilfe- und Auslieferungs
vertrages erstellt, der unter anderem auch Nach
laß angelegenheiten umfaßte und somit etwa dem 
Vertrag mit Jugoslawien, BGBl. Nr. 100/1929, 
ähnlich gewesen wäre. Einige Zeit später über
mittelte die ungarische Regierung einen Gegen
entwurf, der jedoch nur Rechtsschutz und Rechts
hilfe einschließlich Zustellungen in bürgerlichen 
Rechtssachen vorsah. 

Seite erstellten Gegenentwurfes fanden sodann in 
der Zeit vom 16. bis 22. März 1965 in Budapest 
Verhandlungen zwischen einer österreich ischen 
und einer ungarischen Delegation statt, die mit 
der Paraphierung eines Entwurfes beendet wur
den. Dieser Entwurf ist am 9. April 1965 zusam
men mit dem Entwurf eines Vertrages über 
wechselseitigen Verkehr in bürgerlichen Rechts
sachen und über Urkundenwesen in Wien unter
zeichnet worden. 

Im April 1947 fanden sodann anläßlich der Der Vertrag ist gesetzändernd und muß daher 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft Donauländischer vor Rati~kation ~?m Nationalr~t g~nehmigt 
Juristen in Budapest Verhandlungen über einen wer~en; em Durchfuhrungsgesetz 1m Smne v?n 
Rechtshilfevertrag statt. Hiebei wurde von unga- A,rtlkel 50 Abs~tz 2 Bundes-Verfassungsgesetz 1st 
. ch S' d Weh" ß d" . I mcht erforderhch ClS er elte er uns geau ert, en osterrel- . 

chischen Entwurf in Teilverträge zu zerlegen Der Vertrag ist in drei Abschnitte eingeteilt, 
und so auch die Nachlaßangelegenheiten in einem welche sich in neunzehn Artikel gliedern . 

. eigenen Vertrag zu regeln; tatsächlich wurde aber Der erste Abschnitt enthält in neun Artikeln 
damals nur über den Rechtsschutz- und Rechts- den Anwendungsbereich des Vertrages, die Stel-
hilfeteil in bürgerlichen Rechtssachen verhandelt, lung ungarischer öffentlicher Notare in Nachlaß-
wobei allerdings auch auf ungarischer Seite Be- sachen, die erbrechtliche Gleichstellung der bei
reitschaft zu weiteren Verhandlungen bestand. derseitigen Staatsbürger; es folgen Bestimmungen 

Anläßlich der in Wien in der Zeit vom 11, bis des internationalen Privatrechts für den Bereich 
13. November 1947 fortgesetzten Verhandlungen des Erbrechts, dann Vorschriften über die Ge
wurde der Entwurf eines Abkommens zwischen richtsbarkeit für die Abhandlung des unbeweg
der Republik österreich und der Republik Un- lichen und des beweglichen Vermögens sowie in 
garn über den Rechtshilfeverkehr in bürgerlichen Nachlaßstreitigkeiten, schließlich Bestimmungen 
Rechtssachen paraphiert. Zur Unterzeichnung des über das von den Gerichten auf bestimmte Fra
Entwurfes ist es in der Folge wegen der politi- gen (gesetzliche Erbfolge, Erb- und Pflichtteile) 
sehen Verhältnisse in Ungarn nicht mehr gekom- anzuwendende Recht und über die Sieherstellung 
men. Die Gegenseitigkeit im Sinne von § 23 Ab- von Nachlaßvermögen. 
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10 334 der Beilagen 

Im zweiten Abschnitt (Artikel 10 bis 14) ist 
im Verhältnis zwischen den Vertragsstaaten eine 
besdll"änkte Anerkennung und Vollstreckung ge
richtlicher Entscheidungen und Vergleiche vor
gesehen, soweit dies die notwendige Folge der 
Regelung im ersten Abschnitt ist. Durch diese 
Beschränkung auf ein bestimmtes Sachgebiet 
unterscheiden sich diese Bestimmungen grund
legend von denen in allgemeinen Anerkennungs
und Vollstreckung~verträgen. Dieser Abschnitt 
regelt zunächst in Artikel 10 die Voraussetzungen 
der Anerkennung und der Vollstreckung von ge
richtlichen Entscheidungen. Artikel 11 ordnet die 
Vollstreckung von Vergleichen, die Artikel 12 
und 14 enthalten schließlich Bestimmungen über 
das Verfahren zwecks Anerkennung und Vüll
streckung, Artikel 13 eine damit zusammenhän
gende Bestimmung über ,die Gerichtsbarkeit. 

Der dritte Abschnitt (Artikel 15 bis 19) ent
hält einige spezielle (Artikel 15 bis 17) und die 
in derartigen Verträgen allgemein üblichen (Ar
tikel 18 bis 19) Schlußbestimmungen. 

Besonderer Teil 

Zu Artikel 1: 

Artikel 1 regelt den Anwendungsbereich und 
stellt klar, daß der Vertrag nur die erbrechtlichen 
Verhältnisse hinsichtlich der Staa~sbürger. der 
Vertragsstaaten behandelt, die im anderen Ver
tragsstaat ihren letzten Wohnsitz gehabt oder 
dürt Vermögen hinterlassen haben. Diese Be
stimmung macht auch deutlich, daß der kurz ge
faßte Artikel 5 sich nur auf unbewegliche Nach
lässe der Angehörigen des anaeren Vertrags
staates bezieht; ebenso wird der Bereich der Ar
tikel 10 und 11 klargestellt. 

Zu Artikel 2: 

Artikel 2 sieht vor, daß die Bestimmungen 
dieses Vertrages, die sich auf die Gerichte der 
Vertragsstaaten beziehen, auch auf die öffent
lichen Notare der Ungarischen Volksrepublik 
anzuwenden sind, soweit diese mit Nachlaß
sachen befaßt sind. Nach der ungarischen Ge
richtsverfassung haben diese' Organe, die 
weder Gerichte noch Verwaltungsbehörden im 
eigentl1chen Sinne sind, Aufgaben der Nachlaß
gerichtsbarkeit zu voIlzi.ehen. Auf sie sind alle 
Bestimmungen des Vertrages anzuwenden; hin
gegen besteht keine Möglichkeit, daß im Ver
trag vorgesehene Rechte vün Notaren auch in 
Angelegenheiten beansprucht werden, die ver
traglich nicht geregde sind, also etwa im Zu
sammenhang mit der Verfassung einer Grund
buchsurkunde durch einen öffentlichen Notar; 
die Einschränkung auf Nachlaßsachen schließt 
dies aus. 

Was d.en Rechtshilfeverkehr der öffentlichen 
Notare anbelangt, sind die österreichis·chen 

Gerichte gemäß Artikel 9 Absatz 3 des Vertra
ges vom 9. April 1965 zwischen der Republik 
österreich und der Ungarischen Volksrepublik 
über wechselseitigen Verkehr in bürgerlichen 
Rechtssachen und über Urkundenwesen ver
pflichtet, ihnen Rechtshilfe zu leisten und Zu
stellungen durchzuführen. Die Bestimmungen 
des genannten Vertrages über Zustellung und 
Rechtshilfe, die sich auf Ersuchen von Gerichten 
beziehen, sind auf Ersuchen der ungarischen 
öffentlichen Notare in Nachlaßsa·chen sinngemäß 
anzuwenden (Artikel 9 Absatz 4 des genannten 
Vertrages). 

Zu Artikel 3: 

A b s atz 1 enthält zugunsten ,der Staats:
bürger der Vertragsstaaten das Verbüt der Dis~ 
kriminierung hinsichtlich ,des Rechtes, letzt
willige V,erfügungen zu treffen, Erbverträge 
und Verträge über Schenkungen auf den Tüdes
fall zu schließen oder vün Todes wegen Ver
mögen zu erwerben. Bin Vertragsstaat darf 
demnach die Staatsbürger des anderen in dieser 
Hinsicht rucht schlechter stellen als seine eige
nen. Danach kann ein ungarischer Staatsbürger 
hinsichtlich seines in asterreich gelegenen Ver
mögens auch durch Erbvertrag gemäß § 1249 ff. 
ABGB. verfügen, und zwar \im Sinne des § 1253 
ABGB. über drei Viertel des Vermögens. 

Im Ab s.a t z 2 wird gesagt, was unter letzt
wiUiger Verfügung süwie unter Erwerb von 
Todes wegen im Sinne dieses Vertrages zu ver
stehen ist. 

Zu Artikel 4: 

A b s atz 1 bestimmt das anzuwendende 
Recht hinsichtlich der Fähigkeit zur Errichtung 
letztwilliger Verfügungen SOWIe hinsichtlich 
vün Willensmängeln bei letztwilligen Verfügun
gen. Die Testierfähigkeit wird als Teil der 
Handlungsfähigkeit wie diese nach dem Heimat
recht des Erklärenden beurteilt. Auch das Vor
megen von Willensmängeln list nach dem 
Heimatrecht des Erklärenden zu beurteilen. Bei 
asterreichern ist also ein Irrtum bei der Errich
tung letztwilliger Verfügungen auch bei Durch
führung der Abhandlung in Ungarn nach den 
§§ 570 bis 572 ABGB. zu beurteilen. 

A b s atz 2 bestimmt das anzuwendende 
Recht hinsichtlich der Zulässigkeit der Art und 
des Inhaltes einer letztwilligen Verfügung, zum 
Beispiel Bedingungen in solchen Verfügungen, 
grundsätzlich nach dem nach Absatz 1 maß
gebenden Recht. Hat jedoch ein Angehöriger 
des einen Vertragsstaateseine Verfügung nach 
dem Recht des anderen Vertragsstaates getroffen, 
sü ist hinsichtlich des auf dessen Gebiet befind
lichen Nachlasses dieses Recht maßgebend. Hat 
alsü zum Beispiel ein ungarischer Staatsbürger 
eine - dem ungarischen Recht fremde - fidei-
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kommissarische Substitution gemäß §§ 608 ff. 
ABGB. angeordnet, so ist sie hinsichtlich des. 
,in Österreich befindlichen Nachlasses nach öster
reichischem Recht zu beurteilen; häufig, aber 
nicht immer, wird in solchen Fällen audl die 
Abhandlung beweglichen Vermögens in öster
reich durchzuführen sein. 

A b s atz 3 enthält die Kollisionsnormen 
hinsichtlich der F 0 r m letztwilliger Verfügun
gen, die ein Staatsbürger eines V ertragsstaat~ 
getroffen hat. Sie entsprechen wei:tgehend der 
Regelung des Haager übereinkommens vom 
5. Oktober 1961 über das auf die Form letzt
williger Verfügungen anzuwendende Recht 
(BGBl. Nr. 295/1963); im Geg,ensatz zu Artikel 1 
des erwähnten übereinkommens ist alLerdings 
der Anknüpfungspunkt des "Ortes der gelege
nen Sache" hinsichtlidI unbeweglicher Sachen 
wegen seiner geringen praktischen Bed,eutung 
ausgdassen worden. 

A b s atz 4 regelt den Widerruf letztwilli'ger 
Verfügungen, wobei die Absätze 1 bis 3 hieratlr 
anwendbar erklärt werden (s~ehe Artikel 2 des 
angeführten Haag;er Übereinkomrri,ens). 

Nach Ab s atz 5 gelten für Erbv:erträge und 
Schenkungen auf dien Todesfall die Absätze 1 
und 2 sinngemäß. Hingegen fehlt - Absatz 3 
ist nicht bezogen - eine Regelung für die auf 
solche Verträge anzuwendenden Formvorsduif
ten, weil besonders Hir die Form von Schen
kungen bestehende strenge Vonchrift,en nicht 
berührt werden solLen. 

Zu Artikel 5 bis 7: 

Dem österreichischen Recht (§§ 21, 22 und 23 
Absatz 2 des Gesetzes über das gerichtliche Ver
fahren in Rechtsangelegenherten außer Str,ert
sachen vom 9. August 1854, RGBl. Nr. 208, im 
folgenden Außerstl"eitg.esetz genannt) entspt'e
chend, nach dem die internationale Zuständigkeit 
zur Abhandlung hinsichtlich ,des unbeweglid1en 
und hinsichtlich des beweglichen Vermögens ver
schi,eden geregelt ist, behandelt der Entwurf 
diese Gegenstände g'etriennt in zwei Artikeln 
(Artikel 5 und 6) in verschiedener Weise. 

Zu Artikel 5: 

Artikel 5 r,eg,elt die internationale Zuständig
keit zur Abhandlung des unbeweglichen Ver
mögens. Nach einem in der österreichisch,en 
&echtsordnung mehrfadl verankerten Grundsatz 
(vgl. §§ 21, 22 Außerstr.eitges,etz; Artikel 30 des 
Vertrages vom 16. Dezember 1954 zwischen der 
Republik österreich und der Föderativ,en Volh
republik Jugoslawien über den w.emi>elseitigen 
r,echtlichen Verkehr, BGB1. Nr. 224/1955; Arti
kel 26 des Konsularvertrages vom 28. F,eher 1959 
zwischen der Republik österreich und der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken, BGBI. 
Nr. 21/1960) sieht Artikel 5 vor, daß die inter-

nationale Zuständigkeit für die Abh:mdlungdes 
unbeweglichen Vermögens den Gerichten des 
Vertragsstaates zusteht, auf dessien Gebiet dieses 
Vermögen geLegen ist. Diese Lösung sichert am 
besten die rasche und richtige Verbücherung des 
Abhandlungsergebnisses. 

Zu Artikel 6: 

Artikel 6 regelt die internatioThale Zuständig
keit zur Abhandlung des beweglimen Ver
mögens. A b s atz 1 enthält den primäl'en An
knüpfungspunkt, nämlich den der Staatsbürger
schaft des Erblass,ers im Zeitpunkt seines Todes. 

A b s atz 2 knüpft sekundär an den W oh n
s i t z des Erblassers (in dem Vertragsstaat, der 
nimt sein Heimatsstaat ist) im Zerrpunkt seines 
Todes an. Voraussetzung der Abhandlung im 
Wohnsitzstaat ist außerdem, daß ein Erbe, ein 
Noterbe oder ein Vermächtnisndlmer, der 
seinen Wohnsitz nicht im Heimatstaat des Erb
lassers, sondern in dess,en Wohnsitzstaat oder 
- hierin liJegr ,ein Unterschied zum internen 
österreichismen Recht - in einem dritten Staat 
hat, die Durchführung der Abhandlung im 
Wohnsitzstaat innerhalb von sechs Monaten.nach 
dem Tod des Erblassers beantragt und ~im kein 
anderer Erbe, Notlerbe oder Vermächtnisnehmer 
innerhalb von drei Monaten nach ~hörig,er Ver
ständigung durm das Gericht gegen die Abhand
lung in diesem Staat ausspricht. 

Diese Regelungen ,entspr:echen nicht nur weit
gehend den in den §§ 24 und 140 Außerstreit
gesetz enthaltenen Gedanken, sondern sind auch 
geeignet, die Abhandlung des beweglichen Nach
lasses im Heimatstaat oder im Wohnsitzstaat, 
je nach den ß.edürfniss'en im EinZJelfall, zu er
möglichen. Ein wichtiger Untersmied gegenüber 
dem österreichischen Remt liegt auch darin, daß 
im Fall des AbsatZJes 2 auch das im Heimatstaat 
liegende bewegliche Vermögen in dile Abhand
lung im Wohnsitzstaat einbezogen wird (Grund
satz der Einheitlimkeit der Abhandlung des be
weglichen Ve,rmögens). 

A b s atz 3 gedenkt des sdt,enen Falles der 
Doppelbürg.erschaft, in dem ebenfalls der 1etzte 
Wohns,itzdes Erblassers aussmlaggebend sein 
soll. Da die Remtsordnung der Ungarischen 
Volksr,epublik eine "Doppelbürgersmaft" eines 
ungarischen Staatsbürgers nicht anerkennt, ist 
eine Umschreibung dieser Erscheinung gewählt 
worden. V,ertraglim nicht geregelt sind die sel
tenen Fälle, in denen der Erblasser die Staats:
bürgersmaft bei der V,ertragsstaaten besessen, je
doch niemals auf dem Gebiet eines der Vertrags
staaten seinen Wohnsitz gehabt hat. 

Zu Artikel 7: 

Für die internationale Zuständigk,eit zur Ent
sch.eidung von Nachlaßstreitigkeiten gelten die 
gleichen Grundsätze wie für di'e Abhandlungs-
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gerichtsbarkeit: Die internationale Zuständiß
keit für die Entscheidung über streitige Erb-, 
PflichtteiIs- oder Vermächtnisansprüche wird mit 
der den Gerichten der V.ertragsstaaten durch die 
Artikel 5 und 6 zugewiesenen Abhandlungs
gerichtsbarkeit gekoppelt. Diese Koppelung ent
spricht auch dem innerstaatlichen Recht (vgl. 
§ 77 der Jurisdiktionsnorm vom 1. August 1895, 
RGBl. Nr. 111). Als z ei tl ich e G ren z e 
ist jedoch vorgesehen, daß die Klage vor Beendi
gung der Abhandlung angebracht worden sein 
muß. 

Nach dieser Re~elung werden Erbrechtsstrei
tigkeiten, die sich währ,end der' Abhandlung er
geben (§§ 125 ff. Außerstreitgesetz), bei einem 
Gericht desselben Staates durchzuführen sein, in 
dem auch die Abhandlung geführt wird; hin
gegen ist di.e internationale Zuständigkeit hin
sichtlich der Erbschaftsstreitigkeiten nach der 
Abhandlung (§ 823 ABGB.) vertraglich nicht 
geregelt. 

Zu Artikel 8: 

Ab s atz 1 trifft eine kollisionsrechtliche Re
gelung auf dem Gebiet des Erbt1echt,es für unbe
wegliches Vermögen (Artikel 5), für bewegliches 
Vermögen (Artikel 6 Absatz 2) sowie für Nach
laßstreitigkeiten (Artikel 7). Diese Regelung 
stellt ein Kompromiß zwischen der Forderung 
dar, daß sich die Erbfolge nach dem Heimatrecht 
des Erblassers richten solle, und dem Verlangen, 
die Abhandlungsgerichte mögen möglichst das 
für sie geltende und ihnen daher vertraute Recht 
anwenden; es liegt auf der Hand; daß gerade 
die Anwendung der schwierigen mit der erb
rechtlichen Materie zusammenhängenden Rege
lungen einer fremden Rechtsordnung, etwa der 
Vorschriften' über di'e Haftung für Nachlaß
schulden, die mit verfahrensrechtlichen Bestim
mungen eng zus'ammenhängen, zu Schwierig
keiten bei der Rechtsanwendung führen würde. 
Der Vertrag sieht daher vor, daß einige grund
legende Frag,en, nämlich, welche Personen nach 
dem Gesetz als Erben berufen sind, welche Erb
teile ihnen zukommen sowie ob und in welcher 
Höhe ein Pflichtteil gebührt, nach dem Heimat
recht des Erblassers im Zeitpunkt s,eines Todes 
zu beurteilen sind. Für diese Fragen wird die 
Anwendung des ausländischen Rechtes keine 
wesentlich'en Schwierigkeiten berei~en. Hinsicht~ 
lich aller übrigen Fragen trifft der Vertrag keine 
Regelung; es ist daher insoweit das am Sitz des 
Abhandlungsgerichts gelten-de Recht einschließ
lich des innerstaatlichen Kollisionst1echts anzu~ 
wenden. Der Nachteil der g,etrennten Anknüp
fung hinsichtlich der grundsätzlichen und hin
sichtlich der übrigen Fragen ("kollisions,rechtliche 
Spaltung") ist bewußt in Kauf. genommen wor
den, um di.e erwähnten Grundsätze verwirk
lichen zu können. 

Nach A b s atz 2 gilt Absatz 1 nicht für das 
gesetzliche Nachfolgerecht des Staates in Ver
mögenswerte Verstorbener. Diese B.estimmung 
ist im Hinblick auf das ungarische Recht, nach 
dem das glesetzliche Nachfolgerecht des Staates 
ein Erbrecht ist, von Bedeutung. 

Zu Artikel 9: 

Diese Bestimmung stellt klar, daß die Gerichte 
für das im Gerichtsstaat befindliche Nachlaß
vermögen eines Staatsbürgers des anderen Ver~ 
tragsstaates nach dem für sie gehenden Recht, 
also der sogenannten lex fori, Maßnahmen zur 
Sicherung und zWJeckmäßigen Verwaltung des \ 
Nachlaßvermögens zur V,ermeidung seiner Ver
ringerung oder eines drohenden Nachteils zu 
treften haben. Die bezüglichen Gerichte werden 
daher durch den Vertrag nicht zu wei~ergehen
den Sicherungsmaßnahmen VlCrpflichtet, als sie 
in der eigenen Rechtsordnung vor~esehen sind. 
Die Pflichten der österreichischen Gerichte hin
sichtlich eines in Österreich befindlichen Nach
lasses eines ungarisch,en Staatsbürgers sind a,lso 
di,eselben wie hinsichtlich des Na,chlasses eines 
österreichers. 

Zu Artikel 10: 

Dieser Artikel zählt die Voraussetzungen der 
Anerkennung und der Vollsnr.eckung auf. 
Ab s atz 1 enthält die positiv:en Voraussetzun
gen und stellt beneits in der Einleitung klar, 
daß die Verpflichtung zur Anerkennung und 
Vollstreckung nur hinsichtlich von Entschei
dungen in Nachlaßsachen - auf die sich der 
Vertrag erstreckt (Artikel 1) - besteht. Absatz 2 
enthält die Versagungsgründe, deren jeder zu 
einer Versagung der Anerkennung und der Voll
streckung führt, mögen auch die positiven Vor
aussetzungen. des Absatzes 1 gegeben sein. Di,e 
Fassung bei der Absätze läßt keinen Zweif'el 
darüber, daß sowohl die positiven Voraus
setzungen als auch die V crsagun'gsgründ,e von 
Amts wegen mit einer später zu erö:rternden 
Ausnahme (siehe Absa'tZ 1 Buchstabe c zweiter 
Halbsatz) wahrzul1Jehmen sind. Dies ,ergibt sich 
daraus, daß in keiner de,r angeführten. Voraus
setzungen die Bedingung ,einer Gelnendmachung 
durch die Partei vorges,ehen ist. . 

A b s atz 1 enthält, wie eben bemerkt, die 
positiven Voraussetzungen der Anerkennung 
und der Vollstreckung. 

Buchstabe a betrifft die internationale Zu
ständigkeit des Geri.chtes, des~en Entscheidung 
anerkannt werden soll. Hinsichtlich der Nach
laßsachen· enthält derV'ertrag B.estimmungen 
über die Zuständigkeit der B,ehörden des einen 
oder des anderen Vertragsstaates. Ist nun die 
Zuständigkei,t in dem einen V.ertragsstaat fest
gesetzt, so ergibt sich daraus, daß im anderen 

334 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 14

www.parlament.gv.at



-------------------------------------

334 der Beilagen 13 

Vertragsstaat keine Zuständigkeit besteht. Es 
kann sich nun das Bedürfnis er'geben, die Ent
scheidung des Gerichtes des einen Vertragsstaates 
im anderen anzuerkennen oder auch zu voll
strecken, etwa wenn das Gericht des Heimat
staates eines Verstorbenen über das im anderen 
Staat befindliche bewegliche Vermög,en die Ab
handlung durchgeführt hat. In diesen FälLen 
handelt es sich um sogenannte "Befolgungs
regeln" (siiehe Jellinek, Die zweiseitigen Staats
verträge über Anerkennung ausländisch,er Zivil
urteile I, Seite 26 und 27). 

Buchstabe b stellt, wie die mersnen Voll
streckungsverträge, das Erfordernis der RedJ.ts
kraft der Entscheidung und, wenn ~hr,e Voll
streckung verlangt wird, das Erfordernis der 
Vollstreckbarkeit auf. 

Buchstabe c enthält, wie alle Verträge dieser 
Art, eine besondere verfahrensrechtliche Voraus
setzung, nämlich die Sich,erung des rechtlich,en 
Gehörs. Der wichtigste Fall, in dem diese Vor
aussetzung mangelt, ist der, daß die Ladung der 
Partei überhaupt nicht zugekommen ist. Zwedis 
Prüfung dieser' Voraussetzung hat der 'Antrag
steller Nachweise über die Zustellung (Artikel 12 
Absatz 1 Buchstabe c) vorzulegen. Ist die 
Ladung der Partei zwar ordnungsgemäß zuge
kommen, aber die Zeil( bis zur Verhandlung zu 
kurz gewes.en, so mangelt. ebenfalls eine Voraus
setzung der Anerkennung und der Voll
streckung. In diesem Fall muß aber die säumig 
gebliebene Partei bevreisen, daß sie von dem 
Verfahren nicht ßO rechtzeitig Kenntnis erhalten 
haben konnte, daß sie sich daran beteiligen 
hätte können; diese Bestimmung bildet daher 
eine Ausnahme von der hinsichtlich der Voraus
setzungen der Anerkennung und der Voll
stredwng im übrigen bestehenden Regel, daß 
diese von Amts wegen wahrzunehmen sind, 
indem der Partei dile Beweislast für ihre Behaup
tung auferlegt wird. Die Bestimmung ist so weilt 
gehalten, daß sie eine billige Berücksichtigung 
der Umstände ,ermöglicht. 

A b s atz 2 r,egelt die' Versagungsgründe. 
Bumstabe a macht einen allgemeinen Vor

behalt zugunsten der Grundsa;tze der Gesetz
gebung des V,ertragsstaates (sogenannter "ordre 
publie"), in dem di'C anzuerkennende Entschei
dung geltend gemacht wird. Die Bestimmung 
sichert, daß die Anwendung von Bestimmungen 
des Vertrages nicht die Grundsä,tze der Rechts
ordnungen der V,ertragsstaaten verletzt. Insoweit 
eine in der Ungarischen Volksrepublik ergan
gene Entscheidung ~egen Grundsätz,e· der öster
reichischen Rechtsordnung v-erstoßen würde, ist 
demnach ein Versagungs~rund gegeben. 

Buchstabe bbestimmt. schließEch als weiteren 
Versagungsgrund den Fall, daß die Kollisions
regeln des Vertrages durch die anzuerkennende 
Entscheidung nimt eing,ehaIten worden sind. 

Diese Re~ln (Artikel 5, 6 und 7) haben den 
Zweck, unabhängig davon, ob eine Sache in dem 
einen oder in dem anderen Staat behandelt wird, 
die inhaltlich gleiche Entscheidung zu sichern. 
Ist eine sokhe Regel verletzt worden, so ist 
dieser Zweck (möglicherwer~e) nicht erreicht 
worden. Dem entspricht auch die Ausnahme, 
daß der Versagungsgrund nicht besteht, wenn 
die getroffene Entscheidung auch hei fichtigel" 
Anwendung der nach dem V!ertrag maßgeben
den Rechtsvorschriften gerechtf,ertigt wäre. 

Der VersagungsgrundiSJt etwa, -gegeben, wenn 
die Bestimmungen des Artikels 8 über das anzu
wendende Recht bei Abhandlung des unheW'Cg
lichen oder des beweglimen V:ermö~ns nicht 
befolgt worden sind. Nach diesen Bestimmungen 
in das Heimatrecht des Erblassers insbesondere 
auch dafür maßgebend, welche Personen als 
ges'etzliche Erben und zu wdchen Erbquoten 
diese berufen sind. Würde nun Vermögen eines 
verstorbenen östel"reichers auf Grund der Arti
kel 5 oder 6 Absatz 2 in der Ungarischen Volks
republik abgehandelt, dabei aber hinsichtlich der 
erwähnten Frage ungarisches Recht angewendet, . 
so könnte sich eine andere Beurteilung der Erb
folge ergeben, als wenn, w~e ~m Vertrag vor
gesehen, österreichisch,es Recht angewendet 
würde. 

Zu Artikel 11: 

Danach ist die Vollstreckung ~ericht1icher Ver
gleiche vorgesehen, soweit sie in Nachlaßsachen, 
auf die sich der Vertrag bezieht, vor den 
Gerimten des anderen Vertragsstaates geschlos
sen worden sind. Die für die Atrerkennung und 
die V ollstr.eckung von Entsch,eidungen im .Arti
kel 10 vorgesehetliCn Voraussetzungen sind ent
sprechend auch für die Vollstre<,:kung von Ver
gleichen anzuwenden. 

Zu Artikel 12: 

Dieser Artikel zählt auf, welche Urkunden 
eine Partei v~rzulegen hat, die sich in einem 
Vertragsstaat auf eine im anderen Vertragsstaat 
gefälltoe Entscheidung zum Zweck jhrer Aner
kennung oder ihrer Vollstreckung beruft. 

Absatz 1 Buchstabe a ordne<!: an, daß eine 
Ausfertigung der Entscheidung samt 'Begrün
dung vorzulegen ist. Die Beifügung der Begrün
dung der Entscheidung ist ,erforderlich, um die 
Voraussetzungen der Anerkennung oder,der 
Vollstreckung beurteilen zu können, etwa ob 
das entscheidende Gericht die Kollisionsregeln 
des Vertrages richtig angeweIl!det hat oder ob die 
Entscheidung auch bei An'Wendung dieser Re
geln gerechtfertigt wär,e (siehe die Ausführungen 
zu Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b). 
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Buchstabe b verlangt al~ se1brtverst~ndli;che der V.ergleich geltend gemacht wird. Damit ist 
Voraussetzung die Bestätigung der Rechtskraft dem sonst allgemein geltenden GrundSaJtZ, daß 
und der Vollstreckbarkeit, soweit die Voll~ sich das Verfahren immer nach dem Recht des 
streckung beantragt wird. Ortes richtet, in dem es abgewickelt wird, ent-

BudlS'tabe c fordert einen urkundlichen Nach- sprochen.· I 

weis über die Zustdlung der das Verfahren ein- Weite're Erkichterun~en, besonders auch die 
leitenden Ladung oder Verfügung an die unter- übermittlung von Anträgen auf Anerkennung 
legene Parteil, wenn sich diese auf das Verfahren oder Vollstreckung durch die Gerichte des einen 
nicht eingelassen hat; .. diese Bestimm~ng wi~~! Vertragsstaates an die ~eri?tte des ~ll'deren, sind 
auch auf das a~ßerstrertIg;e Verfahren smngemal~ nicht vorg;es,ehen, weIl dLe .technische Durch
anzuwenden sem. führung solcher ErLeich'ccnmgen besondere 

Buchstabe d sieht schließlich vor, daß beglau- Schwierigkeiten aufwerfen würde, etwa hin
bigte übers'etzungen der vorzuLegenden Urkun- sichtlich der Entrichtung der Gerichtsgebühren. 
den dem Antrag anzuschliießen srind. Diese über-
setzung muß gemäß Artikel 18 Absatz 3 des Zu Artikel 15: 
Vertrages vom 9. April 1965 zwischen der 
Republik österreich und der Ungarischen Volks
republik über wechselseitig;en V'erkehr in bürger
lichen Rechtssachen und über UrkuncLenwesen 
von einem Dolmetsch, der in einem der beiden 

Danach sind die B,estimmungen des Vertrages 
nur anzuwenden, wenn der Brblasser n ach 
seinem Inkrafttr·eten giestorben ist. Damit wird 
eine nicht wünschenswerte Rückwirkung des 
Vertrages ausgeschlossen . . Vertragsstaaten amtlich bestellt ist, als fichtig 

bestätigt sein; die Unterschrift des Dolmetsch 
bedarf keiner Beglaubigung. Zu Artikel 16: 

Gemäß Ab s atz 2 sind di,e vorstehenden Diese Bestimmung sieht vor, daß die Anerken-
Bestimmungen auf die Vollstreckung auf Grund nung und die Vollstreckung von Entsch,eidungen 
eirues Vergleiches sinngemäß anzuwenden; Be- oder von Vergleichen, die in einem V'ertragsstaat 
gründung, Bestätigung der Rechtskraft und gefällt oder geschlossen "'"erden, im anderen Ver
Nachweise gemäß Absatz 1 Buchstabe ewerden tragsstaat nicht deshalb ausgeschlossen sind, 
hiebei entfallen. weil der Vertrag hinsichtlich dieser Entschei

Zu Artikel 13: 

'Insoweit der Vertrag für Nachlaßsachen eine 
internationale Zuständigkeit in den Vertrags
staaten schafft (Artikel 5, 6 und 7) und inner-. 
halb dieses Bereiches eine g;egJenseit~ge Anerken
nung und Vollstreckung der Entscheidungen 
vorgesehen ist, ist die internationalie Zuständig
keiteine ausschließliche und beseitigt daher eine 
allenfalls vorhandene innerstaatliche Zuständig
keit im anderen ViCrtragsstaat. Kann' aber die 
im Rahmen dieser Zuständigk,eit gefällte Ent
scheidung im Einzelfall nicht anerkannt oder 
vollstreckt werden, etwa weil ·di,e Zust,ellung der 
Ladung in einem Erbschaftsprozeß zu knapp vor 
der Verhandlung vollzogen worden ist, so würde 

! sieh ergehen, diß im anderen Staat weder eine 
Zuständigkeit zur Entscheidung noch die Mög
lichkeit der Vollstreckung geg,eben ist. Für solche 
FäHe wird durch Artikel 13 zwar k'eine beson
dere Zuständigkeit geschaffen, wohl aber eine 
dureh den Vertrag verdrängte in11lerstaatliche 
Z uständi,gkei taufremterhalten. 

Zu Artikel 14: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß sieh das 
Verfahren zur Anerkennung oder zur Voll
streck·ung. von gerichtlichen Entscheidun,g;en oder 
vOn V,ergleichen nach dem Recht des Vertrags
staates rieh.tet, in dem. die Entscheidung oder, 

dung oder hinsichtlich diesles Vergleiches eine 
A11Ierkennung oder eine Vollstreckung nicht vor
sieht. Der V,ertrag berührt also nicht diJe sonsti
gen in den Vertragsstaaten geltenden Vorsch,rif
ten über die Anerkennung und düe Vollstreckung 
ausländischer Entscheidungen oder Vergleiche, 
also etwa auf Grund des sowohl von österreich 
als auch von der Ungarischen Volksr,epublik 
ratifizierten ühereinkommens über die An'er
kennung und Voll~treckung ausländisch,er 
Schi,edssprüche vom 10. Juni 1958, BGBl. 
Nr. 200/1961, oder auf Grund innerstaatlicher 
Redltsvorschrriften. 

Zu Artikel 17: 

Zu den Verträgen, di,e nach Artikel 17 unbe
rührt bleiben, gehört etwa die Genfer Kon
vention vom 28. Juli 1951, BGBl. Nr. 5511955, 
über die RechtssteIlung der Flüchtlinge, die 
österreich bindet und nach der (Artikel 12) bei 
Flüchtlingen nicht die Staatsangehörigkeit, son
dern der Wohnsitz, mangels eines solch'en der 
Aufenthalt von Bedeutung ist. 

Zu den Artikeln 18 und 19: 

Diese heiden Artikel enthalten die in der
artigen Verträg,en üblichen Bestimmungen über 
die Ratifikation, das Inkrafttreten, die Geltungs
dauer und die Möglichkeit einer Kündigung des 
V ertra'ges~ 
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